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Herrn
████ ████

Datum

Name

Durchwahl

Aktenzeichen

9. März 2020

LfDI BW

███████ █

███████

(Bitte bei Antwort angeben)

Ihre Eingabe vom 29. Oktober 2019 – Sachstandsmitteilung

Sehr geehrter Herr ████,

betreffend Ihres am 27. September 2019 bei der Stadt Heidelberg gestellten Antrags 

auf Informationszugang nach LIFG möchten wir Sie über den aktuellen Sachstand in-

formieren.

Wir haben die Stadt Heidelberg nach einem internen Bearbeiter-Wechsel erneut um 

Stellungnahme und um Beantwortung der in unserem Schreiben vom 18. Dezember 

2019 aufgeworfenen rechtlichen und tatsächlichen Fragen bis zum

31. März 2020

gebeten. Über den weiteren Fortgang werden wie Sie gerne informieren.

Sollte die Stadt Ihrer Anfrage zwischenzeitlich nachgekommen sein, bitten wir Sie um 

entsprechende Information.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


